
26.11.2008 (BGBl. I Nr. 54) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 05. März 2019 Herrn Ralph Kröger mit 
Wirkung vom 01. April 2019 zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Coesfeld 
XIII bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.02.02.02-A 2/2019
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I Nr. 54) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 05. März 2019 Herrn Andreas Marschan 
mit Wirkung vom 01. April 2019 zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Warendorf 
XXVI bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

 Im Auftrag 
 gez. Frank 
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 81

54  Auflösung öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen 
zwischen der Stadt Coesfeld und der Gemeinde 
Rosendahl bzw. der Stadt Billerbeck

Die Städte Billerbeck und Coesfeld und die Gemeinde  
Rosendahl und die Stadt Coesfeld haben am 23.07.2018 
eine Vereinbarung geschlossen, mit der die zwischen der 
Stadt Coesfeld, der Stadt Billerbeck und der Gemeinde Ro-
sendahl geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
vom 01.07./25.08.1971 aufgehoben wird.

Es handelt sich um die Vereinbarungen, welche die Stadt 
Coesfeld 1971 mit den Kommunen Rosendahl und Bil-
lerbeck zur Übertragung der Schulträgeraufgaben für die 
Beschulung von lernbehinderten Schülerinnen und Schü-
lern auf die Stadt Coesfeld, die zu diesem Zeitpunkt eine 
entsprechend ausgestattete Einrichtung („Fröbelschule“) 

51  Unterhaltung von Wettannahmestellen

Bezirksregierung Münster Münster, 07.03.2019 
- 21.03.01.01 -

Dem Buchmacher Zeki Ünsal,  Düsseldorfer Str. 12, 51063 
Köln, habe ich gemäß § 2 Absatz 2 Rennwett- und Lotte-
riegesetz unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
gestattet, bis zum 09.01.2020 eine Wettannahmestelle in 
den Geschäftsräumen Marktstr. 22-24, 48683 Ahaus, für die 
Annahme und Vermittlung von Pferdewetten zu unterhalten.

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 81

52  Unterhaltung von Wettannahmestellen

Bezirksregierung Münster  Münster, 01. März 2019 
- 21.03.01.01 -

Dem Buchmacher Albers Wettbörse GmbH, vertreten durch 
Herrn Eiken Albers, Bülowstr. 104,  10783 Berlin, habe ich 
gemäß § 2 Absatz 2 Rennwett- und Lotteriegesetz unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestattet, bis zum 31. 
Dez. 2020 eine Wettannahmestelle in den Geschäftsräumen 
Neustr. 2, 46236 Bottrop für die Annahme und Vermittlung 
von Pferdewetten zu unterhalten.  
 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 81

53  Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern / Bezirksschornsteinfegerinnen

Bezirksregierung Münster Münster, den 05. März 2019 
Dezernat 34

34.02.02.02-A 1/2019
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Schreiben vom 13.01.2019 die Aufhebung dieser öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarungen gem. § 24 Abs. 5 GkG 
NRW angezeigt.

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 81-82

geschaffen hatte, getroffen worden sind. Mit der Auflösung 
der Fröbelschule im Jahr 2015 verloren die Absprachen ihre 
Grundlage.

Die Stadt Coesfeld hat gegenüber dem Landrat des Krei-
ses Coesfeld als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

55  1. haushaltssatzung des zweckverbandes Stu-
dieninstitut für kommunale Verwaltung Westfa-
len-lippe für das haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) und des § 18 (1) des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Art.  9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes mit 
Beschluss vom  12. Dezember 2018 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1

Der haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird

im ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 9.759.014 eUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 9.759.014 eUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.044.137 eUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.062.582 eUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 320 eUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 852.512 eUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 0 eUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 107.134 eUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000 eUR

festgesetzt.

§ 6

Die von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Umlage wird 
wie folgt festgesetzt:

Allgemeine Verbandsumlage 0 eUR
Versorgungsumlage 481.251 eUR

Die Versorgungsumlage wird zum 30. September 2019 er-
hoben.

§ 7

In den Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht finden 
sich an verschiedenen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe 
zu Wertgrenzen, die im Einzelfall oder auch generell fest-
zulegen sind:

1. nachtragssatzung

 § 81 GO NRW

 a.  Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW 
gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Ge-
samtbetrages der Aufwendungen.

 b.  Als erhebliche Mehraufwendungen beziehungsweise 
Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 
GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zu-
sätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn 
sie im Einzelfall die Höhe von 3 % der Gesamtauf-
wendungen bzw. der Gesamtauszahlungen überstei-
gen.

 c.  Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW 
gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzel-
maßnahmen einen Betrag von 3 % der Gesamtauszah-
lungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

   Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen 
oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige 
investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Rege-
lung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszah-
lungen sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und 
Einzahlungen anzuwenden.

2.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus- 
zahlungen

 § 83 GO NRW

 a.  Erhebliche über - bzw. außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 
GO NRW, die der vorherigen Zustimmung der Ver-
bandsversammlung bedürfen, liegen vor, wenn das 
Budget um mehr als 70.000 € überschritten wird. 
Beruht der Aufwand bzw. die Auszahlung auf einer 
rechtlichen Verpflichtung, ist die vorherige Zustim-
mung der Verbandsversammlung erst erforderlich, 
wenn das Budget um mehr als 100.000 € überschrit-
ten wird.

 b.  Stets unerheblich sind Aufwendungen und Auszah-
lungen, die sich auf

   • kalkulatorische Kosten
   • durchlaufende Zahlungen und/oder
   • Abschlussbuchungen
  beziehen.
 c.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen, zu deren Leistung die Studienleitung 



ihre Zustimmung gegeben hat, sind der Verbandsver-
sammlung in ihrer nächsten turnusmäßigen Sitzung 
zur Kenntnis zu bringen.

 d.  Wird eine Bagatellgrenze von 1.000 € nicht über-
schritten, müssen über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen nicht der Verbands-
versammlung zur Kenntnis gebracht werden.

3.  Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch- 
tigungen

 § 85 GO NRW

 a.  Erheblich im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 3 GO NRW 
in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sind 
Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie im Einzel-
fall 100.000 € überschreiten. Über diese über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 
entscheidet die Studienleitung nach vorheriger Zu-
stimmung der Verbandsversammlung.

 b.  Über nicht erhebliche über- und außerplanmä-
ßige Verpflichtungsermächtigungen entscheidet 
die Studienleitung. Diese Entscheidungen sind 
der Verbandsversammlung in ihrer nächsten tur-
nusmäßigen Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzu-
wandeln“ (k. u.) und „künftig wegfallend“ (k. w.) werden 
beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle 
beziehungsweise beim Eintritt der in bestimmten Einzelfäl-
len maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

 
§ 9

Bei der Besetzung neuer Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte 
können im Stellenplan ausgewiesene Stellen tariflich Be-
schäftigter auch mit vergleichbaren Beamten und umgekehrt 
auch Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Der Stellenplan wird dann bei den 
folgenden Haushaltsbeschlüssen entsprechend korrigiert.

2. Bekanntmachung der haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffentlich be-
kannt gemacht.

Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommu- 
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW.  
S. 90), erforderliche Genehmigung zu den in § 6 der Haus-
haltssatzung festgesetzten Umlagen, ist von der Bezirksre-
gierung in Detmold am 12. Februar 2019 - Az.: 31.02.1.2-
011/2019-002 erteilt worden.

Es wird hiermit gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90), darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften des GkG NRW oder 
der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c)  der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet

 oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Bielefeld, 20. Februar 2019  Der Verbandsvorsteher
 gez. Clausen
 Oberbürgermeister

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 82-83
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